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Zur Fälligkeit des
Werklohnanspruches eines
Subunternehmers ohne
Abnahme
Der Generalunternehmer wird in
manchen Fällen dem Subunternehmer
die mangelnde Abnahmefähigkeit der
Leistung wegen angeblicher Mängel
vorhalten und aus diesem Grund den
Werklohn an den Subunternehmer
zurückhalten.
Das geht jedoch nur, wenn keine
sogenannte Durchgriffsfälligkeit vor-
liegt. Wenn der Auftraggeber das
Werk des Generalunternehmers näm-
lich als vertragsgemäß erbracht ab-
genommen hat, gilt diese Abnahme
auch im Verhältnis zwischen dem Ge-
neralunternehmer und seinem Sub-
unternehmer. Grundsätzlich ist dann
also der Werklohnanspruch des Sub-
unternehmers fällig, auch wenn keine
Abnahme zwischen Generalunter-
nehmer und Subunternehmer erfolg-
te. Dies ergibt sich aus § 641 Absatz
2 BGB und wurde in einer aktuellen
Entscheidung des OLG Brandenburg,
Az.: 11 U 120/17 bestätigt.
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Die Vergütung von
zusätzlichen Leistungen
Oftmals ist zwischen den Parteien eines
Bauvertrags streitig, ob und wie nachträg-
lich angeordnete zusätzliche Leistungen zu
vergüten sind. Die Auftraggeberseite beruft
sich dabei gelegentlich auf eine Allgemeine
Geschäftsbedingung, wonach zusätzliche
Leistungen nur nach schriftlich erteiltem
Auftrag bezahlt werden. Eine solche Klausel
ist jedoch unwirksam, da sie den Handwer-
ker unangemessen benachteiligt. Selbst-
verständlich können zusätzliche geänderte
Leistungen auch mündlich beauftragt wer-
den, und zwar auch dann, wenn eine solche
Klausel vorhanden ist.

Interessant ist eine Entscheidung des OLG
Hamburg vom 25.09.2019, Aktenzeichen
4 U 26/18. Danach wird eine auftragslos
erbrachte Leistung vom Auftraggeber
dadurch schlüssig anerkannt, dass er von
der Leistungserbringung durch den Auf-
tragnehmer Kenntnis hat und sie wider-
spruchslos entgegennimmt. In diesem Fall
treffen also den Auftraggeber Pflichten zum
Handeln. Entweder widerspricht er der Aus-
führung der zusätzlichen Leistung, oder er
tut es nicht. In diesem Fall muss er sie aber
auch vergüten. Die Entscheidung des OLG
Hamburg stellt eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit dar. Diese Thematik bereitet
aber in der Praxis regelmäßig erhebliche
Schwierigkeiten, so dass dem Urteil durch-
aus klarstellende Funktion zukommt.
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